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Vereinbarung

nach § 94 HmbPersVG aber

umstellung des ADV-Verfahrens Automatisiertes

,

vertreten durch .den Senat als Oberster Dienstbehörde

Senats amt tQr den Verwaltungsdienst
organisationsamt

~,J.

als Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und
)

~)
rbändeBerufsve

andererseits

wird im Hinblick auf die Einfßhrung einer grundiegend neuen Ar-
beitsmethode (5 89 Absatz 1 Ziff. 1 HmbPersVG), eine Ma~nahme
zur Erleichterung des Arbeitsablaufes und die Einrichtung von
BildschirmarbeitsplAtzen sowie die Ausstattung mit Arbeits-
platzdruckern als Ma~nahme der Gestaltung der ArOeitsplätze
(§ 86 Abs.l Ziff. 5 a.a.O.) folgendes vereinbart: -"0'"

5 1 Geltunasbereich

1. Gegenstand der Vereinbarung ist ausschlie~lich die Um-
stellung des ADV-Verfahrens . Automatisiertes Liegen-
schaftsbuch " von einem reinen Stapelverfahren auf Dia-

logverarbeitung (nachstehend "Verfahren").
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tsbuch

ZWischen

der Freien und Bansestadt Hamburg

einerseits

und

AngestelltengewerkschaftDeutsche
Landesve

Deutscher
Landesbund

rband Hamburg-
Beamtenbund

Hamburg

Deutscher Gewer
Landesbezirk Nordmark
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Im Rahmen des Verfahrens werden ausschließlich Daten
verarbeitet, die für die Führung des Liegenschaftsbu-
ches erforderlich sind. Dabei handelt es sich mit Aus-
nahme der Zugriffsdatei nicht um mitarbeiterbezogene

~ Daten.

Zum inhaltlichen Verständnis des
Anlaqe zu dieser Vereinbarunq das
Grundzüqen beschrieben. Die Anlaqe
Vereinbarung.

Die Verwaltun9 wird die Spitzenorganisationen über
derunqen bzw. Erweiterunqen des Verfahrens so recht-
zeitig informieren, daß ein Einfluß auf die Planunq
noch möglich ist.

Wenn mindestens e!ner der Partner der vereinbarunq
erklärt, daß die Anderunq
stand dieser Vereinbarun9

der Vereinbarun9Er9änzun9

2. Die Verwaltunq
beitsplätze für
Durchführunq des
einrichten sowie

Die Art der Nutzunq der Bildschirmgeräte wird dabei S 1
Nr. 2.2 des Tarifvertrages über die Arbeitsbedinqungen
der an den in der Verwaltunq der Freien und Hansestadt
Hamburg einqerichteten Bildschirmarbeitsplätze tätigen
Angestellten (für Beamte gemäß der diesbezüglichen Ver-
einbarung nach S 94 HmbPersVG) entsprechen.

Im Ausnahmefall ist eine Nutzunq nach S 1 Nr. 2.3 möq-
lich, über die der jeweiliqe Personalrat zu informieren
ist. Eine Nutzunq nach S 1 Nr. 2.4 ist ausqeschlossen.

Als Ausstattunq sind nach der Bedarfslage im Einzel-
fall vorqesehen:

- bei der Baubehörde bis zu 4 Bildschirmqeräte und

-
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Verfahrens wird in der
Verfahren in seinen

ist Grundlage der

Än-

bzw. Erweiterung den Gegen-
überschreitet, ist über die

zu verhandeln.

kann im Rahmen der Gestaltun9 der Ar-
den betroffenen Personenkreis zur

Verfahrens Bildschirmarbeitsplätze
Arbeitsplatzdrucker in Betrieb nehmen.

r

2 Arbeitsplatzdrucker

bei den Bezirksämtern jeweils bis zu 4 Bildschirmge-
räte und 2 Arbeitsplatzdrucker
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Als Arbeitsplatzdrucker sind in der hamburgischen Ver-
waltung standardmäßig eingesetzte Produkte vorgesehen,
die dem anerkannten Stand der Technik entspreche~ (sie-
he Anlage 2: diese Anlage ist Grundlage dieser Verein-
bar'lng) .

Die Aufstellung der Geräte sowie die rÄumliche Gestal-
tung der Bildschirmarbeitsplitze im übrigen unterliegen
der Mitbestimmung des jeweiligen Personalrats.

S 2 Dialoqqestaltung

Die Dialoqqestaltunq ist Teil der aufqrund bundeseinheitlicher
Konzepte unter FederfÜhrunq des Landes Niedersachsen im Verbund
erstellten und gepfleqten Anwendungsprogramme, die von Hamburg
übernommen werden.

Oie Verwaltun9 wird ihren Einfluß geltend machen, daß die Dia-
l0ge weiterhin benutzerorientiert und flexibel für eine Fort-
entwicklunq qestaltet werden und Hilfsfunktionen für Abfraqen
ermöqlichen.

S 3 Technische Einbindunq

Durch technische Maßnahmen ist gewährleistet, daß das parallele
Zinsehen in Benutzerdialoqe an einem anderen Bildschirmar-
beitsplatz nicht möqlich ist. Anfallende Betriebsdaten - insbe-
sonder~ auch mitarbeiterbezoqene - einschließlich der Daten
über die Inanspruchnahme von Bilfsfunktionen dürfen nicht zur
individuellen Leistunqskontrolle verwendet werden.

Protokollnotiz zu S 3

Die Verwaltunq erklÄrt, daß die Zulässiqkeit der Datenaufberei-
tunq zur Analyse von Fehlern und technischen Unreqelmäßiqkei-
ten, zur Verbesserunq des technischen Systemverhaltens sowie
für betriebswirtschaftliche Auswertunqen unberührt bleibt.

S 4 Arbeitsolatz- und Einkommenssicheruna-

Die Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung für Arbeit-
nehmer richtet sich nach dem Tarifvertrag über den Ra-
tionalisierungsscRutz für Angestellte vom 9. Januar
1987 sowie nach Absatz A 2 Unterabsatz 1 Satz 1 und Un-
terabsatz 2 sowie Absatz A 3 Satz 1 der Durchführungs-
vorschriften vom 8. Mai 1987. Die darin für Versetzun-
gen, Abordnungen oder Umsetzungen getroffenen Regelun-
qen gelten für Beamte entsprechend, soweit sich aus dem
Beamtenrecht nichts anderes ergibt. Gemäß Rundschreiben
des Senatsamtes für den Verwaltlungsdienst vom 8. Mai
1987 sollen Frauen, die dem Mutterschutz unterliegen,
auf Wunsch von der Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz be-
freit werden.

N ., . 11.
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2.

Die Tätigkeit der Mitarbeiter unter Einbeziehung des
Verfahrens erhält inhaltlich ihr Gepräge nicht durch
die Nutzung des Arbeitsmittels Bildschirm und keine
negative Oualitätsveränderung-

Die Mitbestimmungsrechte des jeweiliqen Personalrates
in personellen Angelegenheiten bleiben unberührt.

3.

4.

S 5 Schlußbestimmungen

Den Spitzenorganisationen und Personalräten ist Gele-
genheit zu geben, an den Benutzerschulungen und -ein-
weisungen teilzunehmen, die für die in den jeweiligen
Dienststellen Beschäftigten durchgeführt werden.

1.

Bei der Benutzerschulung und -einweisung ist den Belan-
gen älterer Mitarbeiter besonders Rechnung zu tragen.
Sollten Mitarbeiter, nachdem sie an dieser Benutzer-
schulung und -einweisung teilgenommen haben, die Anfor-
derungen, die sich aus dem neuen Verfahren ergeben,
nicht erfüllen können, so haben sie dieses nicht zu
vertreten.

2. Treten bei den Partnern dieser Vereinbarung Zweifel
über die Einhaltunq des Vereinbarunqsqeqenstandes, ins-
besondere bezüqlich der Inhalte des ADV-Verfahrens, der
tatsächlichen Betriebsabläufe und der vorqesehenen In-
formationen auf, sind diese unverzüqlich auszuräumen.
Im Bedarfsfalle ist hierzu den Spitzenorqanisationen
Einsicht in die Verfahrensdokumentation für das freiqe- r
gebene Verfahren zu gewähren: von der Verwaltunq sind
auch entsprechende Unterlagen (z.B. vorhandene Be-
triebsprotokolle) im Rahmen der rechtlichen Zulässiq-
keit vorzuleqen. Die Spitzenorganisationen können zur
Wahrnehmun9
den Rechte

Die Schweigepflicht nach S 9 HmbPersVG gilt für Sach-
verständige entsprechend.

Für Beschäftigte in der Datenverarbeitungszentrale, die
für die gegenwärtig im Einsatz befindliche Version des
Verfahrens Daten erfassen, gilt S 4 entsprechend.

3.

4. Die Vereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende ei-
nes Jahres - erstmals zum 31.12.1988 - gekündigt wer-
den. Bei Kündigung wirkt diese Vereinbarung bis zum Ab-
schluß einer neuen Vereinbarung nach.

4-

dem

muß er-

ihrer sich aus
Sachverständige

dieser Vereinbarung
hinzuziehen.

erqeben-
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~rotokollnotiz zu S 5 Nr ._~ 22..
1. Zweifel über die Einhaltung des Vereinbarungsgegenstan-

des sollen in einem vereinfachten Verfahren (z.8. f-ern-
mündliche Rücksprache) ausgeräumt werden. Reicht dieses
Verfahren im Einzelfall nicht aus, treten die Partner
dieser Vereinbarung zusammen.

Die Partner der Vereinbarung sind sich darüber einig,
daß die Spitzenorganisationen Sachverständige im Rahmen
der eigenen Organisation in Anspruch nehmen oder zu ih-
rer allqemeinen Beratung hinzuziehen können. Für diese
Beteiligung von Sachverständigen wird keine besondere
Kostenregelung getroffen.

2.

Sofern im Einzelfall Zweifel über die Einhaltung des
vereinbarungsgegenstandes weder im vereinfachten Ver-
fahren noch im Rahmen der Erörterung der Partner dieser
Vereinbarung unter Hinzuziehung des jeweils vorhandenen
Sachverstandes ausgeräumt werden können, können auf
Wunsch mindestens einer Spitzenorganisation externe
Sachverständige zur Klärung ~estimmter Untersuchungs-
punkte hinzugezogen werden. Ober die Bezahlung der an-
gemessenen Kosten dieser Beauftraqung werden sich die
Partner der Vereinbarunq auf der Basis der nach S 46
BmbPersVG geltenden Grundsätze verständigen.

Senatsamt für den Verwaltunqsdienst Deuts
Organisationsamt

" ..
~~~~,(.~ : ~-- --./

ausgefertigtBamburg,

1\J\.11
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Anlaqe 1 zur Vereinbarung nach S 94 "BmbPersVG über die
Umstellung des ADV-Verfahrens "Automatisiertes
Liegenschaftsbuch-

Verfahrensbeschreibunq

Das Automatisierte Lieqenschaftsbuch (BEDV)

FÜr die FÜhrun9 d.. Liegenschaftsbuchs sind die Be-
zirksÄmter - &ataster- und Veraessun9siater - zustin-
di9. Die Baubehörde - Ver..ssun9samt - übt die Fachauf-
sicht als Fachbehörde aus.

.

In den Jahren 1974 bis 1976 wurde das Liegenschaftsbuch
in Bambur9 auf Automation uaqestellt. Seit dem
31.12.1976 wird das Liegenschaftsbuch ait Bilfe des vom
Land Nieder.achsen entwickelten BEDV-Proqramms aus-
schließlich ait ADV geführt.
Die maschinelle Verarbeitun9 erfolgt bei der DVZ im
Batch-Betrieb. Die Dateien sind auf Magnetplatten ge-
speichert. Für den Betrieb ia Kataster- und Vermes-
sun9samt stehen vollstindige_Ausdrucke in Form von Be-

FÜr die FÜhrung d.s L:
zirksimter - Kataster.
dig. Die Baubehörde-
sicht als Fachbehörde

In
in Bamburq auf Automation U8qestel
31.12.1976 wird das Lieqenschaftsb
Land Niedersachsen entwickelten BE
schließlich alt ADV qeführt.
Die maschinelle Verarbeitunq erfol
Batch-Betrieb. Die Dateien sind au
speichert. Für den Betrieb im Kata
sunqsamt stehen vollstindiqe Ausdrucke
standsblattkarteien zur Verfüqunq.

Bei der Fortführung werden Veränderungen manuell in
Originalbelege eingetragen. Die Erfassung auf maschi-
nenlesbare Datentriger erfo19t zentral in der DVZ, wo
die Dateien eines jeden Katasteramtes etwa 3Smal jähr-
lich fortgeführt werden. Nach der Fortführung werden
die veränderten Bestandsblätter und Fortführungsmittei-
lungen ausgedruckt.

Aus Datenschutzgründen erfolgt der Versand der Unterla-
gen in verschließbaren Transportbehältern.

Auswertungen erfolgen unabhängig vom Fortführungsver-
fahren sowohl aus der aktuellen Datei als auch aus ei-
nem halbjährlich erstellten Auszu9sband.

Das
von
an ;

Umstellunq auf das ALB-Verfahren

Als Nachfo1geverfahren wurde im Verbund mehrerer Bun-
desländer (Nds, NRW, BW, Rh-Pf) ein neues Pro9rammpa-
ket "ALB" (Automatisiertes Liegenschaftsbuch) ent-
wickelt, das die vorhandenen Schwächen des BEDV-Verfah-
rens weitgehend vermeidet und zur besseren Bandhabun9
mit Dialo9~Komponenten ausgestattet ist.

~v. 2~

9.12.1987Stand:

<2-L

-

Jahrden

t"\

hier eingesetzte BEDV-Verfahren weist
Schwächen auf und läßt sich nur noch

die dv-technische Cmgebung anpassen.

eine Reihe
eingeschränkt
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Dieses Verfahren wird qegenwÄrtig von der überwiegenden
Anzahl der BundeslÄnder betrieben bzw. eingeführt ~nd
im Verbund gepflegt. Die Pflege des überalterten BEDV-
Verfahrens wurde einges.tellt.

Das ALB-Verfahren basiert in der Logik voll auf dem
derzeit betriebenen BEDV-Verfahren. Eine wesen~liche
Verbesserung für die Anwender ergibt sich aus der Be-
dienung im Dialog über Bildsch~rmarbeitsplätze.
Bis zur Umstellung ~oll das bisherige ADV-Verfahren
BEDV zur Verfügung .te~en.

Verfahrensablauf

Die Daten des Liegenschaftsbuchs stehen nach Bezirken
getrennt in der DVZ zur Verfügung. Sie können während
der Dialoqzeiten von den Bildschirmarbeitsplitzen aus
eingesehen und tür Auskunftszwecke ausgedruckt werden.

Die Dateien des Lieqenschaftsbuchs sind durch Fortfüh-
rung stÄndig aktuell zu halten. Für jeden Fortführunqs-
(all wird ein Fortführunqsbeleq Aufgestellt, der im Re-
qelfAll auf der Grundlaqe der vorhandenen Daten in rot
die Aktualisierungen nachweist. Der Fortführungsbeleq
dient als Unterlaqe für die Eintraqung des Fortfüh-
runqsfalls am Datensichtqerät.

Dateifortführunq, Auswertunqen und qrö8ere DruckauftrÄ-
qe werden im Batch nach Abschlu8 der Dialoqzeit bear-
beitet. Die entsprechenden AuftrÄqe werden im Dialoq
vom Bildschirmarbeitsplatz aus in die Auftraqsdatei
einqetraqen. Die in der Auftraqsdatei qespeicherten
Aufträqe können während der Dialoqzeiten jederzeit
korriqiert, erqÄnzt, verÄndert oder qelöscht werden.
Durch Anbrinqunq eines Sperrvermerks kann der einzelne
Auftraq von der Verarbeitunq ausqeschlossen werden.

Nach der Verarbeitung werden die Aufträge in der Auf-
tragsdatei als ordnungsgemäß abgearbeitet bzw. fehler-
haft gekennzeichnet. Im Falle von Fehlern gibt das Pro-
gramm Hinweise auf mÖ9liche Fehlerursachen. Die Korrek-
tur und erneute Frei9abe der betreffenden Aufträge wird
dann vom Bildschirmarbeitsplatz aus im Dialog direkt in
der Auftragsdatei durchgeführt. Die Bearbeitung dieser
Aufträge erfolgt dann im n~ch.ten Maschinenlauf.

Datenintegritit

Durch eine Reihe technischer und or9anisatorischer Maß-
nahmen wird im ALB-Verfahren ein hohes Maß an Datensi-
cherheit und Schutz der personenbezogenen Daten gegen
Mißbrauch erreicht.

Neben dem Datensicherungskonzept der DVZ wird von der
Software die Sicherheit der Daten verstÄrkt gewÄhrlei-
stet. Der Zugang zu den Daten ist durch Benutzerken-

'2...'2..2

die A
über- --.

.

1
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nun9, zusätzliches Kennwort, gezielte Zuordnun9 der
Terminals, strenge Dateiab9renzun9 und Trennung von
Auftragsformulierun9 und Auftra9sausführung eng be-9renzt. .

Fehlermöglichkeiten bei der Fortführung werden durch
Fall-LQ9ik, Plausibilititsprüfungen, Prüfzeichen, Ak-
tualitätsvermerke und eine nachvollziehbare Flurstücks-
entwicklung auf ein Minimum beschrÄnkt. Ablaufproto-
kolle und Verarbeitungsprotokolle in Verbindung mit den
Fortführungsmitteilungen ermöglichen eine vollständige
Kontrolle über alle dateiverändernden Eingriffe.

Schnittstellen

Es werden in Form von Auszüqen reqelmä&iq Daten aus
dem Lieqenschaft"skataster übermittelt An:

J'ustizbehörde

Finanzbehörde

3. Oberfinanzdirektion
- Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz
- Land- und Forstwirtschaft

4. Baubehörde

5. Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft
- Amt für Landwirtschaft -

6. Hamburger Feuerkasse

Protokollnotizen zu Anla e 1 der Vereinbarun nach S 94
UmstelJ.unq ces ADV-Vertahrens "Automatlslertes Llegen-
schaftsbuch"

1. Verfahrensablauf siehe beigefügtes Ablaufschema

2. Datenkataloq siehe beigefügte Liste

3. Die Verwaltung erklärt, daS die Endgeräte im Rahmen des
Verbundverfahrens "Automatisiertes Liegenschaftsbuch"'
an die Datenverarbeitungszentra.le angeschlossen sind.

Nv.1~

122..
3

Amtsgericht

Liegenschaftsverwaltung

-
-

Stadtreiniqun9

r
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Zu Protokollnotizen zu Anlage 1 ("re 2)

1

. Flurstück -

Die logische Datei Flurstücke ist geor,dnet nach dem FlurstÜcks-

kennzeichen. Zum FlurstÜck sind beschreibende Angaben, Daten

zur Flurstückshistorie sowie Verknüpfungsmerkmale zu anderen

Dateien nachgewiesen.

- Beschreibende Angaben

Lagebezeichnung mit Straße und Hausnu~er, Iartect18tt,

Baublock und Flurstückskoordinate

Die Nutzung des FlurstÜcks 1st entsprechend dem Nutzung!-

artenkatalog verschlüsselt g~~peichert, die Ila~s1f1zierung

gem. Bodenschätzuntsge~Etz.

Die Fläche 1st fÜr das Flurstück, gSfs. für die Abschnitte

in m2 nachg~~ie~~n.

Hinweise auf die Zugetör1g~.eit des FlurstÜcks z.B. zu

einem Natursc~utzgebiet oder zu e1n~r Lär~schutzzone sind

durch Sc~~lüs~elzahlen ge~peichert.

- Daten zur Flurstückshistorie

Die Entstehung und FortfÜhrung des Flurstücks ist durch

Jahrgang, FortfÜhrungsnummer und FortfÜhrungsart nachge-

wiesen. "Außerdem ist das Vorgänger- und Nachfolgerflur-

stÜck gespeichert.

- VerknOpfungsmerkmale zu anderen Dateien

-

-
Zum Flurstück sind Verknüpfun&smerkmale zu der Datei

Buchungsstelle, Gemeinde und Finanzamt nachgewiesen.

EigentOmer/Erbbauberechtigte

Die logiscte Datei EigentUmer/Erbbaub~recttigt.e ist n.ct de~

Grundbuchk~nn2eicter. gecrdnet. ZUDI Grcr.dbuC,tkennzeict:f':n sind

die E1gentUm~r/Erbbauberecht1gten, ggfs. mit Namensnummer,

Anteilen sowie Zu~ätzer. zu den E1gentUmer/Berecht1gtennamen

nachgewiesen.

2.

~'Y .21
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Flurstücke

Iarter.tlatt,,usnUmDler,

dem Nut7.ung~-entsprechend
verschiUsselt ge~peichert, die Klassifizierung

ISfs. fUr die Abschnitte

des Flurstücks z.B. zu
sindLlr~schutzzone

des Flurstücks 1st durch

FortfUhrungsart nachge-
,nger- und Nachfolgerflur- r



3. Buchungsstelle

Die logische Datei Buchungsstelle ist nach deE B~~hungs-

kennzeichen (Grundbuchke~nzeichen und lfd. Bestandaverze1ch-

n1snummer) geordnet. Zur Buchungsstelle sind die Buchungsart

und FlurstQckshinweise sowie ggfs. Ant.eile und die Beschrei-

bung des Sondereigentums. nachgewiesen.

~. Gemarkung

Die logische Datei Gemarkung ist nact; dem Gemarkungskenn-

zeichen geordnet. Zur Gemarkung sind Hinweise auf die liegen-

schaftskatasterfOhrende Stelle, zum Amtsgericht sowie zur'
Gemeinde nachgewiesen. Es sind Fllchensummer. der Hutzungs-

artengruppen aus der Eröffnungsbilanz oder de~ letzten

Jahresabschluß sowie Daten zur FortfOhrungsstatistik gespeichert.

5. Gemeinde

Die logi~che Datei Gemeinde i~t nach de~ Gemeindekennzeicte~

geordnet. Zur Gemeinde i~t die Zugehörigkeit zur l1egen-

~chaft~katasterfQhrenden Stelle und zu Verbänden; die

Gemeindefläche ~owie die StraßenschlU~~el und Straßennamen

der Gemeinde gespeichert.

6. Umsetztabellen

Die logische Datei Umsetztabellen ermöglicht die EntschlQsse-

lung der verschlÜsselten Daten der anderen Dateien.

Das sind

liegenschaftska tas terfOhr-ende

Amtsgericht

Finanzamt

AusfOhrende Stelle

Nutzungsart

H1n\o'eise

Fehlerractrichten

date1fOh~e~d~ Stelle

FortfOhrungsart

Bem~r~ungen zum Verfahren.

-
-
-
-
.-
-
-
-
-
-

2 ~L
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Stelle



Auftragsbuch7.
Für alle lesenden und verindernden Anforderungen des Kata-
steramtes an das Liegenschaftsbuch wird ein Auftragsbuch als
temporäre Datei (Auftrag.datei) geführt.

,. ..
8. Zugriffsdatei

Die Zugriffsdatei enthält Daten zur Steuerung der Dialoqan-
wendung (z.B. Benutzerkennung, Paßwort, D.tenstationsbezeich-
nung).

Wr. )J
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.

~nlaqe2 zur Vereinbarung nach S 94 BmbpersVG über die

Umstellung des AdV-Verfahrens -Automatisiertes

Liegenschaf

Die Verwaltun9 geht nach dem gegenwirtigen Stand der Planung

davon aus, daS das Produkt Siemens 9013 die Anforderungen gemäß

S 1 Nr. 2 Absatz 4 der Vereinbarung erfüllt: etwaige Alternati-

ven oder Ersatzprodukte sind Am Standard dieser GerÄte zu wer-

ten.

'LL
Stand: 30.10.1987
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